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Die Abgeltungsteuer im Praxiseinsatz
Selten hat eine Neuregelung im Besteuerungsverfahren 
derart kritische und heftige Reaktionen ausgelöst wie die 
seit dem 01.01.2009 geltende Abgeltungsteuer. Die 
Abgeltungswirkung betrifft Einkünfte natürlicher Personen 
aus Kapitalvermögen, die zukünftig einem einheitlichen 
Steuertarif in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) unterworfen 
werden. Hierunter fallen u. a. Zinsen oder Veräußerungs-
gewinne aus Wertpapieren. Dabei behält grundsätzlich 
die konto- oder depotführende Bank die Steuer auf die 
Erträge ein und führt sie an den Fiskus ab. Erklärtes Ziel 
dieser Neuregelung ist die einheitliche und vereinfachte 
Besteuerung von Erträgen und Wertveränderungen aus 
Kapitalvermögen. Insbesondere letztgenannter Zweck 
wird sich in der Praxis nur begrenzt bewahrheiten, da 
eine Vielzahl von Sonderregelungen und Übergangsvor-
schriften die steuerliche Behandlung verkomplizieren. 
Dieser Beitrag soll in Kürze akuten Handlungsbedarf und 
Handlungsempfehlungen aufzeigen, mit denen uner-
wünschte und ungewollte Folgen aus den Neuregelungen 
vermieden werden können. 
Zunächst ist auf die Neuregelungen zum Werbungskos-
tenabzug hinzuweisen: Waren diese bisher bei den 
 Einkünften aus Kapitalvermögen im Grunde voll berück-
sichtigungsfähig, findet im Regime der Abgeltungsteuer 
nur der sogenannte Sparer-Pauschbetrag von EUR 801 
(EUR 1.602 bei zusammenveranlagten Ehepaaren) 
Berücksichtigung. Weitere Werbungskosten wie etwa 
Depot- und Vermögensverwaltungsgebühren oder Schuld-
zinsen werden nicht mehr berücksichtigt. Lediglich Auf-
wendungen, die in unmittelbarem sachlichen Zusammen-
hang mit einem Veräußerungsgeschäft stehen (Trans-
aktionskosten), sind zum Abzug zugelassen. Die 
Zu ordnung von Aufwendungen zu den abzugsfähigen 
Transaktionskosten ist die Stellschraube, durch die gege-
benenfalls auch in Zukunft – trotz Werbungskostenab-
zugsverbot – Teile der Aufwendungen für Depotbank und 
Vermögensverwalter steuerlich berücksichtigungsfähig 
bleiben.
Neben dem Regelfall, dem Kapitalertragsteuerabzug an 
der Quelle für sämtliche Kapitalerträge zum abgeltenden 
Pauschaltarif, lassen sich vier Veranlagungsformen unter-
scheiden. Diese können einerseits zu Steuerentlastungen 
führen, andererseits sind sie aber auch in vielen Fällen 
verpflichtend vorzunehmen, um nicht dem Vorwurf der 
Steuerverkürzung ausgesetzt zu werden.

Wahlveranlagung zum individuellen Steuersatz
Sofern die persönliche Steuerbelastung unter jener der 
Abgeltungsteuer liegt, sollte diese Veranlagungsform 
gewählt werden. Dies kann auch bei hohen Einkünften 
der Fall sein, wenn etwa Verluste aus anderen Einkunfts-
arten erzielt wurden. Die bereits einbehaltene Kapitaler-
tragsteuer wird dann auf die insgesamt zu entrichtende 
Einkommensteuer angerechnet. Werden die Kapitalerträ-
ge im Rahmen der Einkommensteuererklärung deklariert, 
ist das Finanzamt verpflichtet, eine sogenannte Günsti-
gerprüfung durchzuführen, sodass nicht etwa durch 
unrichtige Berechnung des Steuersatzes durch eine Ver-
anlagung letztlich mehr als der Abgeltungsteuertarif 
anfällt. Zu beachten ist, dass diese Wahlmöglichkeit nur 
einheitlich für sämtliche Kapitalerträge eines Steuerpflich-
tigen oder eines zusammenveranlagten Ehepaares exis-
tiert. 

Wahlveranlagung zum Abgeltungsteuersatz
Diese Option ist in Betracht zu ziehen, wenn nicht alle 
steuermindernden Umstände berücksichtigt oder die Steu-
erbemessungsgrundlagen nicht zutreffend ermittelt wur-
den. Denkbar sind dabei u. a. die Fälle, bei denen der 
Sparer-Pauschbetrag nicht voll ausgeschöpft oder auslän-
dische Quellensteuer vonseiten der Bank nicht angerech-
net wurde, Anschaffungskosten bei Depotübertragungen 
falsch ermittelt wurden, ein Verlustvortrag aus den Jahren 
vor 2009 berücksichtigt oder ein Gesamtverlust aus 
einem Depot bei einer Bank A mit positiven Erträgen im 
Depot einer Bank B ausgeglichen werden soll. Letzteres 
kann nur dann erreicht werden, wenn bis spätestens zum 
15.12. des laufenden Jahres bei der Bank A eine 
Bescheinigung über den nicht ausgeglichenen Verlust 
angefordert wird. Der Verlust wird dann nicht in das 
nächste Jahr übertragen, sondern kann bei der Veranla-
gung dazu genutzt werden, Gewinne im Depot der Bank 
B auszugleichen. 

Pflichtveranlagung zum individuellen 
Steuersatz
Die verpflichtende Deklaration von Einkünften, die dem 
individuellen Steuersatz unterliegen, ist bei einer Vielzahl 
an Tatbeständen angezeigt, obgleich dies auf den ersten 
Blick oftmals nicht ersichtlich ist. Zu nennen wären bei-
spielhaft Einkünfte aus Wertpapieren, die vor dem 
01.01.2009 erworben und noch innerhalb der einjähri-
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Einfach kompliziert
Jetzt haben wir sie also, die Ab -
 geltungsteuer. Wir haben zwi-
schenzeitlich gelernt, dass man 
sie nicht mit zwei Mittel-„s“ 
schreibt und dass sie ein 
einheit licher Steuersatz von 
25 % auszeichnet.

Viel mehr dürfte bisher bei den 
potenziell Betroffenen kaum 
bekannt sein. Wurden doch die 

letzten zwölf Monate von den Medien und anderen ins-
besondere dazu genutzt, Wege und Mittel auszu machen, 
eben diese Abgeltungsteuer ganz zu meiden wie der 
Teufel das Weihwasser.

Steuerminimierung ist ein individuell zulässiges An - 
sinnen, für einige zudem Berufsgrundlage. Aber wollte der 
Steuergesetzgeber nicht gerade mit der Abgeltungsteuer 
eine vereinfachte Steuerbelastung für viele durchsetzen  
und mit der „Günstigerprüfung“ individualisieren? Und hat 
er nicht politische und einige recht liche Bedenken aus dem 

Weg geräumt, weil es (auch) um die Privilegierung der 
„happy few“ gehen sollte? Auf der Schattenseite der 
Pauschal besteuerung stehen doch u. a. diejenigen, die 
sich bisher in selbst gesuchten steuerfreien Räumen 
be fanden, und einige, die von steuerbefreienden  Lücken 
bezüglich ausgewählter Veräußerungstatbestände nach 
dem Einkommensteuer gesetz (systemwidrig) begünstigt 
waren. Ein facher wird die Besteuerung von Kapitalerträ-
gen und – um es einmal anzusprechen – für auf Zinsen 
Spezialisierte bietet sich sogar eine Steueroase der Glück-
seligen im  eigenen Land! Aber der Gesetz geber hat es 
einmal mehr nicht geschafft, die Vereinfachungsidee kon-
sequent durchzuhalten, mit Ausnahmen und Rückausnah-
men sowie Missbrauchsverhinderungshürden haben kom-
plizierte Regelungen den Weg in das Steuergesetzbuch 
gefunden. Vielleicht aber wollen wir Deutsche gar keine 
einfachen Regelungen. Das erinnert an das  große Schau-
spiel von Thomas Bernhard: Einfach kompliziert.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Manuel R. Theisen 
LMU München

gen Spekulationsfrist veräußert wurden. Ferner sind 
Kapitalerträge zu erklären, die im Rahmen von Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit, Vermie-
tung und Verpachtung oder Land- und Forstwirtschaft 
erzielt wurden. Des Weiteren sind Zinsen zu nennen, die 
aus einem Darlehen zwischen sich nahestehenden Personen 
stammen, wie auch Kapitaleinnahmen aus bestimmten 
Kapital-Lebensversicherungen. Bei dieser Pflichtveranla-
gung zum individuellen Steuersatz ist ein Werbungskos ten-
abzug wie bisher möglich.

Pflichtveranlagung zum Abgeltungsteuersatz
Daneben gibt es eine Vielzahl von Kapitalerträgen, die 
zwar nicht dem Abzug von Kapitalertragsteuer an der 
Quelle unterliegen, im Rahmen der Steuererklärung je - 
doch als Einkünfte aus Kapitalvermögen zum pauschalen 
Steuersatz der Besteuerung zu unterwerfen sind. Aktiv in 
der Steuererklärung anzugeben sind im Besonderen Zinsen 
aus Darlehensvereinbarungen zwischen Privatpersonen 
und Steuererstattungszinsen, vor allem aber auch Erträge, 
die über Auslandskonten und -depots bezogen wurden 
sowie Erträge aus thesaurierenden Auslandsfonds, auch 
wenn diese in einem Depot bei einer deutschen Bank 

verwahrt werden. Einen besonderen Fall stellt die Kirchen-
steuer dar: Diese Zusatzsteuer erstreckt sich auf sämtliche 
Einkünfte, mithin auch auf die Einkünfte aus dem Kapital-
vermögen. Falls bei den Banken kein schriftlicher Antrag 
auf Einbehalt von Kirchensteuer eingereicht wird, muss 
die Steuer im Rahmen einer (Einkommensteuer-) Veranla-
gung abgeführt werden. Dazu wird eine Steuerbescheini-
gung der Bank benötigt, die Sie zu Beginn des darauf 
folgenden Jahres selbst anfordern müssen.
Die mit der Einführung der Abgeltungsteuer einhergehen-
den Problemfelder sind zahlreich und in obigen Ausfüh-
rungen nur beispielhaft dargestellt. Dennoch dürfte deut-
lich geworden sein, dass die Besteuerung des Kapitalver-
mögens an der Quelle häufig unzureichend sein wird. So 
werden einerseits längst nicht alle Besteuerungssachver-
halte abgedeckt, zum anderen entstehen nicht selten 
Nachteile gegenüber einer individuellen Veranlagung. 
Gerne untersuchen wir Ihre persönliche Situation und 
stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.  

Kon tak t : 

Maximilian Levasier (m.levasier@psp.eu)
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	 Kon t a k t :

	 Rita Eberl (r.eberl@psp.eu)
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Am 01.01.2009 trat eine neue Heizkostenverord-
nung (HKVO) in Kraft. Die wichtigsten Änderungen, 
die sie für Vermieter und Mieter bringt, sind diese:

•	 Sollte ein Gebäude vor 1995 erbaut worden sein 
oder nicht die Anforderungen der Wärmeschutz-
verordnung aus dem Jahr 1994 erfüllen und
mit einer Öl- oder Gasheizung (nicht: Fernhei-•	
zung) versorgt werden und
sollten die freiliegenden Leitungen der Wärme-•	
verteilung überwiegend gedämmt sein (was z. B. 
für unter Putz liegende Leitungen angenommen 
wird),

müssen von den Heizkosten in Zukunft unabdingbar 
70 % nach dem Verbrauch der Mieter verteilt wer-
den. Nur die übrigen 30 % der Heizkosten können 
noch entsprechend der anteiligen Wohn- oder Nutz-
fläche oder des anteiligen umbauten Raumes auf die 
Mieter verteilt werden. 

Diese nunmehr zwingende Verteilung von 70 % der 
Kosten nach dem Verbrauch gilt für Gebäude der 
vorstehend genannten Art auch dann, wenn im Miet-
vertrag ein anderer Verteilungsschlüssel vereinbart 
ist. Denn die Vorschriften der HVKO gehen rechtsge-
schäftlichen Bestimmungen grundsätzlich vor. Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz gilt dann, wenn in 
einem Gebäude nur eine vom Vermieter selbst 
bewohnte und daneben eine einzige vermietete 
Wohnung vorhanden sind. Hier kommt der Umlage-
schlüssel zur Anwendung, den der Vermieter mit 
seinem Mieter vereinbart hat. Auch für Gebäude, 
die die oben genannten drei Kriterien nicht erfüllen, 
müssen nach Maßgabe der Vereinbarungen mit den 
Mietern weiterhin lediglich mindestens 50 % (höchs-
tens aber 70 %) der Heizkosten nach dem tatsächli-
chen Verbrauch des Mieters abgerechnet werden. In 
diesen Fällen erleichtert die neue HVKO dem Ver-
mieter zukünftig aber die Neufestlegung des Abrech-
nungsmaßstabes innerhalb der zulässigen Prozent-

sätze und unter der Voraussetzung, dass die Ände-
rung sachgerecht (z. B. mit Veränderungen an der 
Heizungsanlage) begründet und dem Mieter vor 
Beginn der Abrechnungsperiode mitgeteilt wird. Für 
den Vermieter eines sogenannten Niedrigenergie-
hauses mit einem Heizwärmebedarf von weniger als 
15 kWh/m2 entfällt die Verpflichtung zur verbrauchs-
abhängigen Abrechnung der Heizkosten (nicht der 
Warmwasserkosten) künftig sogar vollständig.

Neu ist auch, dass der Vermieter seinen Mietern die 
Verbrauchsdaten der Heizung und (außer bei Vor-
handensein eines Warmwasserzählers in den Miet-
räumen) auch der Warmwasserversorgung künftig in 
der Regel innerhalb eines Monats nach ihrer Able-
sung schriftlich (etwa durch Aushändigung einer 
Kopie der Ablese-Quittung) mitteilen muss. Dies gilt 
nur dann nicht, wenn die Erfassungsgeräte die Ver-
brauchsdaten speichern, sodass der Mieter diese 
jederzeit selbst nachprüfen kann. Heizkostenverteiler 
mit Verdunsterampullen oder elektronische Geräte, 
die die ermittelten Werte nicht speichern, entbinden 
den Vermieter nicht von dieser Informationspflicht. 
Bis zum 31.12.2014 müssen veraltete Erfassungsge-
räte ausgetauscht werden. Zukünftig dürfen auch die 
Kosten von Verbrauchsanalysen sowie der Ermittlung 
von Einsparpotenzialen bei den Heiz- und Warm-
wasserkosten auf den Mieter umgelegt werden, 
wenn dieser nach dem Mietvertrag die Betriebskos-
ten für die Wärmeversorgung zu tragen hat.

Die neue HVKO gilt für alle Abrechnungszeiträume, 
die ab dem 01.01.2009 beginnen. Wird ihren 
Anforderungen bei der Abrechnung der Heizkosten 
nicht vollständig entsprochen, kann dies den Anspruch 
des Vermieters auf Nachzahlung von Heizkosten für 
die nicht korrekt abgerechnete Periode gefährden.

Neuregelung der Heizkostenabrechnung
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Die gegenwärtige Konjunkturkrise führt für viele 
Unternehmen zu einer angespannten Finanzsituati-
on. Die Geschäftsführung hat in dieser Krisensituati-
on ihre Pflichten besonders genau zu beachten. 
Dazu gehört auch jene zur Stellung eines Insolvenz-
antrages. Dieser ist dann zu stellen, wenn das Unter-
nehmen zahlungsunfähig geworden oder es zu einer 
Überschuldung gekommen ist. Mit der zum 
01.11.2008 in Kraft getretenen GmbH-Reform wur-
de die Insolvenzantragspflicht einheitlich geregelt.

Der Bundestag hat aufgrund der Konjunkturkrise am 
17.10.2008 mit dem Finanzmarktstabilisierungsge-
setz auch die Insolvenzordnung geändert. Während 
die Definition der Zahlungsunfähigkeit unverändert 
blieb, wurde der Überschuldungsbegriff wie folgt 
geändert: „Überschuldung liegt vor, wenn das Ver-
mögen des Schuldners die bestehenden Verbindlich-
keiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung 
des Unternehmens ist nach den Umständen überwie-
gend wahrscheinlich.“ Diese Änderung ist bereits 
am 18.10.2008 in Kraft getreten. Sie ist befristet bis 
zum 31.12.2010 und gilt für alle Unternehmen 
unabhängig davon, ob sie von der Finanzkrise 
betroffen sind oder nicht. 

Bisher lag – vereinfacht gesagt – eine Überschuldung 
vor, wenn das Vermögen die Verbindlichkeiten nicht 
mehr deckte, d. h. wenn das Fremdkapital die Aktiva 
überstieg. Neu an dem jetzt geltenden Überschul-
dungsbegriff ist die Ausnahmeregelung „...es sei 
denn, die Fortführung ... ist ... überwiegend wahr-
scheinlich“. Damit ist man zum „modifizierten zwei-
stufigen Überschuldungsbegriff“ zurückgekehrt, der 
bereits zu Zeiten der Konkursordnung bis 31.12.1998 
vertreten wurde. Danach ist bei Bestehen einer posi-
tiven Fortführungsprognose eine Überschuldung per 
se ausgeschlossen, ohne dass es einer weitergehen-
den Prüfung anhand eines Überschuldungsstatus 
bedarf. Diese Aussetzung der bilanziellen Überschul-
dungsprüfung soll fortführungsfähigen Unternehmen 

Änderung der Insolvenzantragspflicht
das Überleben ermöglichen.  Die Voraussetzungen 
der Überschuldung waren schon damals umstritten. 
Vielfach wurde vertreten, für eine positive Fortfüh-
rungsprognose sei erforderlich, dass

•	 das Unternehmen den Willen hat, das Unterneh-
men fortzuführen und 

•	 die Fortführung objektiv Erfolg verspricht, d. h., 
dass ein ordentlicher Geschäftsleiter auf der 
Grundlage einer gewissenhaften, sachkundigen 
Prüfung aller am Stichtag erkennbaren wesentli-
chen Umstände sich für eine Fortführung des 
Unternehmens entscheiden würde. 

•	 Daneben komme es auf die objektive Überlebens-
fähigkeit des Unternehmens an. Dabei sei ent-
scheidend, dass eine dokumentierte Ertrags- und 
Finanzplanung vorliegt und die überwiegende 
Wahrscheinlichkeit bestehe, dass das Unterneh-
men mittelfristig Überschüsse erzielen werde, aus 
denen die gegenwärtigen und künftigen Verbind-
lichkeiten gedeckt werden könnten. 

In der bisherigen Fassung des § 19 Abs. 2 InsO war 
hingegen der ältere zweistufige Überschuldungsbe-
griff enthalten, nach dem es im ersten Schritt auf die 
Fortführungsprognose ankam; im zweiten Schritt 
waren Schulden und Vermögen des Unternehmens 
gegenüberzustellen. Die Fortführungsprognose ent-
schied dabei lediglich darüber, ob beim Aufstellen 
der Überschuldungsbilanz Fortführungswerte oder 
Liquidationswerte anzusetzen waren. Der Unter-
schied zwischen diesen Überschuldungsbegriffen 
macht sich in der Praxis bemerkbar, wenn die Fort-
führungsprognose zwar positiv ist, sich aber bei 
Bilanzierung nach Fortführungswerten eine Unter-
deckung ergibt. 

	 Kon t a k t :

	 Andreas Kleinknecht (a.kleinknecht@psp.eu)
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Unter dem Motto „Get 

Ready – Chancen des 

 Mittelstandes in der Krise“ 

findet am 24. März 2009 

in der bayerischen Börse 

eine Veranstaltung unter 

Mitwirkung von PSP statt. An einem ausge-

füllten Nach mittag werden interessante 

Referenten zu aktuellen Finanzierungs- und 

Kapital anlage themen unter dem Eindruck 

Im Zusammenhang mit wirtschaftlich 

 unerlaubten Handlungen sind Unternehmens  -

durchsuchungen ein wesentlicher Bestand-

teil bei den Ermittlungen. Zur  Vermeidung 

von Risiken, zur Sicherung des Unterneh-

menserfolges und für ein verant wortungs -

bewusstes Handeln ist es notwendig, dass 

Herr Christian Markowsky und PSP haben 

die mit dem Eintritt von Herrn Markowsky 

als Partner im Juli 2007 begonnene 

 Zusammenarbeit in gemeinsamer Sozietät 

zum Jahresende 2008 beendet. Die 

 Beratungstätigkeiten werden künftig in 

 wieder getrennten Unternehmen fort-

gesetzt. 

Herr Heiko Wunderlich, Rechts anwalt 

und Fachanwalt für Steuerrecht, bereichert 

seit Beginn des Jahres den Kreis der 

PSP-Sozien. Zu den Arbeitsgebieten des 

Golfers und Skifahrers  rechnen ins-

besondere die steueroptimierte 

Gestaltungsberatung, Fragestellungen 

zum internationalen Steuerrecht sowie 

Nach folgeplanungen für Unternehmer 

und Privatpersonen.

Der Spezialreport über die Elite der 

Vermögensverwalter führt PSP unter 

den Besten in der 

Disziplin Family Office. 

Ausschlaggebend 

hierfür war die Meinung 

von  Branchenkennern, wobei nur diejenigen 

aufgeführt wurden, über die keinerlei 

 negative Bewertung oder Fragwürdigkeit 

geäußert wurde.

PSP in der Bayerischen Börse

Unternehmensdurchsuchungen – Ein unterschätztes Thema

PSP ist seit Beginn des Jahres Mitglied im 

Zentralen Immobilienausschuss e.V. (ZIA) 

mit Sitz in Berlin. Der ZIA ist die zentrale 

ordnungs- und wirtschaftspolitische 

 Interessenvertretung der Immobilienwirt-

schaft in Deutschland. Die PSP-Partner 

Harald Dörfler (Ausschuss Steuern) und 

PSP Mitglied beim ZIA PSP Intern

PSP im Elite Report
der Finanzkrise Stellung beziehen. PSP wird, 

vertreten durch sein Family Office, über die 

Bestandteile eines effektiven Risikomanage-

mentsystems für Vermögensanlagen referieren 

und dabei insbesondere auf die Bereiche 

Risiko erkennung und Vermögenssicherung 

eingehen. Herr Prof. Dr. Kurt Faltlhauser von 

PSP und Frau Dr. Christine Bortenlänger, 

Geschäftsführerin der  Börse München, wer-

den in die Veranstaltung einführen. 

gibt Ihnen am 1. April und 18. Juni 2009 

Check listen und Verhaltensregeln für den 

Ernstfall an die Hand. 

Weitere  Informationen zu dem Termin 

sowie eine ausführliche Agenda finden 

Sie unter www.psp.eu in der Rubrik 

Veranstaltungen.

Max Boettcher (Ausschüsse Recht und 

 Europa) werden sich zukünftig bei der 

 Entwicklung und Durchsetzung neuer 

 Gesetzesvorhaben mit ihrer langjährigen 

Immobilienerfahrung einbringen und den 

PSP-Beratungsschwerpunkt Real Estate in 

Berlin repräsentieren.

PSP beim 
Münchner Management Kolloquium
Das hochkarätig besetzte Münchner Management Kolloquium wartet dieses Jahr 

erneut mit einem PSP-Vortrag auf. Die PSP-Partner 

Christopher Schönberger und Dr. Sabine Stetter 

zeigen unter dem Titel „Socializing in Business 

oder Korruption?“ wie sich Risiken im Mittelstand 

minimieren lassen. 

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.management-kolloquium.de.

das Management und die Mitarbeiter auf 

Fälle der Unternehmens durchsuchungen 

vorbereitet sind und  professionell reagieren 

können. Das  Handelsblatt Seminar Unter-

nehmensdurchsuchungen unter Mitwirkung 

von PSP-Partnerin Dr. Sabine Stetter nimmt 

sich  dieser Problematik ausführlich an und 

16.  Münchner
Management
Kolloquium

FAMILY OFFICE


